
E hepaare versteuern das zusammengerechne-
te Einkommen und Vermögen und rutschen 
so möglicherweise in die höhere Progression. 

Das kann steuertechnisch ganz schön ins Geld ge-
hen. Zu finanziellen Konsequenzen der Ehe äus-
sert sich Robert Desax, Rechtsanwalt/Steuerexperte 
und Partner bei der Anwaltskanzlei Walder Wyss.

Herr Desax, Brautpaare entscheiden 
sich in unseren Breitengraden aus Liebe 
für die Ehe, haben aber meistens die 
finanziellen Konsequenzen nicht wirk-
lich vor Augen. Gut oder schlecht?
Zunächst einmal ist es natürlich wichtig und 
schön, dass das Ja zueinander nicht aus finanziel-
len Motiven erfolgt, sondern weil sich die Braut-
leute lieben und ihr Leben zusammen verbringen 
wollen. Gleichzeitig hat alles im Leben finan-
zielle Konsequenzen. Man ist daher gut beraten, 
diese auch zu bedenken und darüber zu sprechen. 

Die Hochzeitsstrafe ist in aller Munde, also 
dass Paare nach der Hochzeit ungleich mehr 
Steuern bezahlen, als sie vorher zusammen-
gerechnet bezahlt haben. Woran liegt das?
Das Problem ist gewissermassen hausgemacht. Die 
Steuersätze sind bei uns zumeist progressiv. Sie neh-
men also mit zunehmendem Einkommen zu. Dazu 
kommt, dass das Einkommen von Ehepaaren – unab-
hängig vom Güterstand – zusammengerechnet und 
besteuert wird. Das gleiche passiert beim Vermögen. 
Wenn die Ehegatten beispielsweise je CHF 100 000 
verdienen, dann versteuert das Ehepaar zusammen neu 
CHF 200 000. Der Steuersatz ist dann aber höher, als 
wenn jeder nur sein eigenes Einkommen von CHF 
100 000 versteuert hätte. Um dies auszugleichen, sehen 

heute die meisten Steuergesetze Korrekturmassnahmen 
vor, wie Spezialtarife oder das sogenannte Splitting. 

Wieso sagen Sie, das  Problem 
sei hausgemacht? 
Weil es eine Folge der progressiven Sätze ist. Wenn 
man stattdessen proportionale oder flache Sätze 
hätte, dann würde es keinen Unterschied machen, 
wie viel man verdient und ob Einkommen zusam-
mengerechnet werden. Bei einem proportiona-
len Satz würden alle anteilsmässig genau gleich 
viel Steuern zahlen. Ob man das will und wie hoch 
der Satz dann sein soll, ist aber eine politische und 
keine rechtliche Frage. Einige Kantone wie Uri oder 
Obwalden haben für ihre Kantonssteuern übri-
gens bereits eine solche Flat Tax eingeführt. 

Gibt es hier kantonale Unterschiede?
Die Unterschiede sind sehr gross. Hier ist mat-
chentscheidend, wo man lebt, wo man den 
Lebensmittelpunkt hat, wo die Kinder dann mal 
zur Schule gehen etc. Die finanzielle Mehrbe-
lastung kann je nach Kanton sehr viel ausma-
chen, in extremen Fällen bis zum Doppelten. 

Wenn ein Paar erst im Dezember hei-
ratet: Ab wann muss eine gemeinsame 
Steuererklärung eingereicht werden?
Die erste Steuererklärung ist schon für das erste 
Ehejahr fällig. Wenn man also beispielsweise im 
Dezember 2024 heiratet, dann muss man im Jahr 
2025 trotzdem eine gemeinsame Steuererklä-
rung fürs ganze Kalenderjahr 2024 einreichen.

Angenommen, das Ehepaar wohnt 
nicht am gleichen Ort: Was gilt 
dann in Bezug auf die Steuern?
Getrennte Wohnsitze der Ehegatten sind auch 
bei intakter Ehe nicht unmöglich. Sie führen aber 
zu steuerlich recht komplexen Situationen. 

Die Individualbesteuerung ist in der politi-
schen Pipeline – was sind hier die Vorteile?
Das Bundesgericht hat schon vor fast vierzig Jah-
ren gesagt, dass die Schlechterbehandlung von 
Ehepaaren verfassungswidrig ist. Darin sind sich 
mittlerweile wohl auch alle einig. Nur, es ist viel ein-
facher, die Diagnose zu stellen, als dafür dann auch 
das richtige Medikament zu verschreiben, ohne 

unerwünschte Nebenwirkungen (wie neue Ungleich-
heiten, komplexe Abgrenzungen oder bedeuten-
den administrativen Mehraufwand) zu haben. Man 
wird sehen, was dabei herauskommen wird…

Die Steuernachteile für Ehepaare sind 
 augenfällig. Gibts auch finanzielle Vorteile?
Ich denke schon. Die Ehegatten schulden einander 
von Gesetzes wegen Beistand und müssen einan-
der unterstützen. Die Ehe führt zu einer rechtlichen 
und finanziellen Besserstellung bzw. Absicherung der 
Ehegatten – etwa bei der beruflichen Vorsorge oder 
im Erbrecht – und teilweise auch zu einer steuer-
lichen Privilegierung (z. B. bei Schenkungs- und 
Erbschaftssteuern). Auch die Wohnung der Familie 
wird beispielsweise gesetzlich besonders geschützt.

Wenn die Romantik für ein Paar nicht 
ausschlaggebend ist: Würden Sie zur 
 Heirat raten? Oder ist es besser, als 
 Konkubinatspaar zusammenzuleben? 
Mir wurde die Frage von Klientinnen und Kli-
enten zum Glück erst selten so gestellt. Die 
Antwort war in steuerlicher Hinsicht aber 
jeweils ein Ja, weil Ehegatten keine Erb-
schafts- und Schenkungssteuern zahlen…

Zum Abschluss hätte ich gerne noch ein 
Votum pro Ehe? Fällt Ihnen spontan eines ein?
Es hat schon einen Grund, dass es die Ehe 
seit Jahrtausenden gibt. Sie gibt Stabili-
tät und Sicherheit und bildet damit eine wich-
tige Grundlage für Glück und Wohlstand. Ich 
habe meine Heirat jedenfalls nie bereut! 

Text Sybille Brütsch-Prévôt
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O bwohl sich jeder Fall vom anderen unter-
scheidet, stellen sich in der Praxis immer 
wieder dieselben Fragen. Einige der häufigs-

ten und wichtigsten Fragen sollen nachfolgend dar-
gestellt und in den Grundzügen beantwortet werden.

Wie lange dauert ein Scheidungsverfahren?
Diese Frage hängt massgeblich davon ab, ob ein 
gemeinsamer Scheidungswille vorliegt und ob sich 
die Ehegatten über sämtliche Scheidungsnebenfolgen 
einig sind. Eine unstrittige Scheidung auf gemeinsa-
mes Begehren und vollständiger Einigung nimmt in 
der Regel nur wenige Monate in Anspruch. Möchte 
sich hingegen nur ein Ehegatte scheiden lassen, gilt 
es grundsätzlich das zweijährige Getrenntleben als 
zwingende Voraussetzung für die Einreichung der 
Scheidungsklage zu beachten. Im Zusammenhang mit 
der Scheidungsklage sind sodann Anträge zu stellen 
und die Klage zu begründen, es erfolgen Schriften-
wechsel und es findet mindestens eine Verhandlung 
statt. Diese strittigen Verfahren nehmen je nach 
Komplexität regelmässig mehrere Jahre in Anspruch.

Welches Gericht ist für die 
Scheidung zuständig?
Örtlich zuständig ist zwingend das Gericht 
am Wohnsitz eines Ehegatten.

Welche Scheidungsnebenfolgen müs-
sen zwingend geregelt werden?
Zu regeln sind die Kinderbelange (elterliche 
Sorge, Obhut, Betreuungsanteile), Kindes- und 
nachehelicher Unterhalt, die güterrechtliche Aus-
einandersetzung sowie der Vorsorgeausgleich. Über 
die Scheidungsnebenfolgen können die Ehegatten 
eine Scheidungsvereinbarung abschliessen. Der 
Gestaltungsfreiheit sind hierbei jedoch gewisse 
Grenzen gesetzt. Sodann muss die Scheidungsver-
einbarung zwingend vom Gericht geprüft werden.

Wer erhält nach der Scheidung das 
Sorgerecht für die Kinder?

Die gemeinsame elterliche Sorge ist der Regelfall und 
diese bleibt unabhängig von einer Scheidung weiterhin 
bestehen. Die elterliche Sorge umfasst insbesondere das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht, die gesetzliche Vertretung, 
Schul- und Berufswahl, religiöse Erziehung, Entscheid 
über medizinische Eingriffe etc. Eine Umteilung der 
elterlichen Sorge erfolgt ausschliesslich dann, wenn es 
das Kindeswohl erfordert. Von der elterlichen Sorge 
ist die elterliche Obhut zu unterscheiden. Diese 
regelt insbesondere die Frage, bei welchem Elternteil 
das Kind im Alltag lebt. In diesem Zusammenhang 
gilt es sodann auch die konkrete Kinderbetreuung 
zu regeln. Massgebend ist stets das Kindeswohl.

Hat man Anspruch auf nachehelichen 
Unterhalt?
Die Beantwortung dieser Frage ist komplex, da 
sie von diversen Faktoren abhängt und sich die 
Rechtsprechung diesbezüglich im Wandel befindet. 
Das Bundesgericht hat die Hürden bezüglich 
des Anspruchs auf nachehelichen Unterhalt in 
den vergangenen Jahren erheblich angehoben.

Einerseits liegt dem nachehelichen Unterhalt 
der Gedanke der nachehelichen Solidarität 
zugrunde. Andererseits gibt es den Grundsatz 

der Eigenversorgung nach der Scheidung. Nach 
Möglichkeit soll jeder Ehegatte nach der Scheidung 
finanziell für sich selbst sorgen. Grundsätzlich 
besteht ein Anspruch auf nachehelichen  Unterhalt, 
wenn es einem Ehegatten nicht zumutbar ist, für 
seinen gebührenden Unterhalt inklusive einer 
angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen. 
Sodann muss die Ehe zwingend lebensprägend 
gewesen sein, damit ein Anspruch auf die Fort-
führung des während der Ehe gelebten Standards 
besteht. Ob eine lebensprägende Ehe vorliegt, 
hängt vom Einzelfall ab und lässt sich nicht mehr 
schematisch beantworten. Eine lange Ehedauer oder 
gemeinsame Kinder führen isoliert betrachtet nicht 
automatisch zu einer lebensprägenden Ehe. Sodann 
bildet der während der Ehe gelebte Standard die 
betragsmässige Obergrenze und der nacheheliche 
Unterhalt ist grundsätzlich zeitlich befristet.

Was passiert im Scheidungsfall 
mit der 1., 2. und 3. Säule?
Das während der Ehe von den Ehegatten ange-
sparte Guthaben der 1. Säule (Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung) wird im Schei-
dungsfall geteilt und beiden Ehegatten hälftig 
angerechnet – sogenanntes AHV-Splitting. Die 
Ehegatten müssen die Scheidung jedoch zwingend 
selbst der zuständigen Ausgleichskasse melden.

Das von der Eheschliessung bis zur Einleitung  
des Scheidungsverfahrens angesparte Guthaben 
der 2. Säule (berufliche Vorsorge) untersteht 
dem Vorsorgeausgleich und wird grundsätzlich 
hälftig geteilt. Den Ehegatten steht diesbezüglich 
ein gewisser Gestaltungsspielraum zu.

Die Aufteilung der 3. Säule (private Vorsorge)  
erfolgt gemäss den güterrechtlichen Bestimmungen 
und hängt massgeblich vom Güterstand der Ehe-
gatten ab. Wurde mittels eines Ehevertrags der 
Güterstand der Gütertrennung vereinbart, wird 
die 3. Säule im Scheidungsfall nicht geteilt.

Welche familienrechtlichen  
Planungsinstrumente gibt es?
Eines der wichtigsten Planungsinstrumente ist der 
Ehevertrag. Mit einem solchen lässt sich insbe-
sondere der Güterstand modifizieren und an die 
Bedürfnisse anpassen. Ferner kann gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich auch 
in einer sogenannten «Scheidungskonvention auf 
Vorrat» eine Regelung betreffend den nachehelichen 
Unterhalt getroffen werden. Sowohl der Ehevertrag 
als auch die Scheidungskonvention auf Vorrat sind 
äusserst nützliche Planungsinstrumente, um eine 
reflektierte, rationale und vor allem faire Lösung für 
den Scheidungsfall zu gewährleisten. Die Regelung 
von bestimmten Scheidungsnebenfolgen ist somit 
bereits «in guten Zeiten» möglich und ratsam.
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Scheidung – gewusst wie
#fokusrecht

Davatz Legal verfügt als anerkannte Boutique 
Kanzlei im Herzen von Zürich insbesondere über 
folgende Spezialkenntnisse:

 – Familienrecht (Ehe-, Scheidungs- und 
Güterrecht, Eheschutz, Trennungen etc.)

 – Erbrecht (Nachlass- und Nachfolge-
planung, Erbenvertretung, Willens-
vollstreckung, Erbstiftungen etc.)

 – Erwachsenenschutzrecht (Vorsorgeaufträge, 
Vollmachten, Patientenverfügungen, 
Mitteilungen an die KESB)

 – Vertrags- und Gesellschaftsrecht

Die Anwaltskanzlei ist sowohl beratend als auch 
prozessierend tätig.

Dr. iur. Lars Hochstein, Rechtsanwalt, Davatz Legal


